
Steuerliche Entlastung für F&E

Instrumente für die steuerliche Entlas-
tung von Forschung und Entwicklung
Die neuen steuerlichen Vorteile für die 
Forschung und Entwicklung gelten ab 
dem Geschäftsjahr 2020. Zum einen 
wurde die Patentbox eingeführt, wodurch 
der Reingewinn aus Patenten und ver-
gleichbaren Rechten je nach Kanton bis 
zu 90% von der Steuer ausgenommen 
wird. Zum anderen können die Kantone 
auch sogenannte Überabzüge für For-
schungs- und Entwicklungsaufwände ge-
währen, d.h. Unternehmen können für 
Steuerzwecke über 100% der Forschungs- 
und Entwicklungsaufwände geltend ma-
chen, unabhängig davon, ob die Unter-
nehmen später Patente anmelden oder 
nicht. Dies kann auch für Unternehmen 
interessant sein, deren Hauptzweck nicht 

nur Forschung und Entwicklung ist, da 
die Voraussetzungen für den Überabzug 
tiefer sind als bei der Patentbox.

Patentbox
Patentboxregime haben das Ziel, Unter-
nehmenserträge aus Patenten und ver-
gleichbaren Rechten einer geringeren Be-
steuerung zu unterstellen und damit 
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 
von Unternehmen steuerlich zu fördern.

Für die Patentbox qualifizieren Einkünfte 
aus:
• schweizerischen Patenten und

Patenten nach dem Europäischen
Patentübereinkommen

• gleichwertigen, ausländischen
Patenten

• eingetragenen Gebrauchsmustern
• vergleichbaren Rechten

Die Patentbox kann nicht für Einkünfte 
aus den folgenden Quellen genutzt wer-
den: 
• Marken-, Design- und Urheberrechte
• Software, wenn diese nicht Teil einer

patentierten Erfindung ist
• noch nicht genehmigten Patenten oder

Gebrauchsmustern

Der Reingewinn aus Patenten und ver-
gleichbaren Rechten wird separat von 
den übrigen Einkünften des Unterneh-
mens ermittelt und besteuert. Ist ein Pa-
tent oder vergleichbares Recht in einem 
Produkt enthalten, kann auch hierfür die 
Patentbox in Anspruch genommen wer-

Mit der Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 wurde das Bundesgesetz über die Steuer-
reform und die AHV-Finanzierung (STAF) genehmigt. Hierdurch erhielten die Kantone 
die Möglichkeit, Forschung und Entwicklung unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerlich zu entlasten. Die beiden wichtigsten Steuerplanungsinstrumente sind die 
Patentbox und die erhöhten Abzüge für Forschung und Entwicklung.



Fazit
Durch die STAF werden for-
schungsintensiven Unternehmen 
mit der Patentbox und dem 
erhöhten Abzug für Forschungs- 
und Entwicklungsleistungen zwei 
attraktive Instrumente an die 
Hand gegeben, um den Wegfall 
der Status-Gesellschaften zu 
kompensieren.
Wichtig bei einer Entscheidung 
für die Nutzung eines oder gar 
beider Instrumente ist die früh-
zeitige Vorbereitung der von den 
Steuerverwaltungen geforderten 
Dokumentationspflichten und 
den damit sinnvollerweise einher-
gehenden Umstellungen in der 
Buchhaltung, um über möglichst 
genaue und einfach nachvoll-
ziehbare Berechnungsgrundla-
gen für die Steuererklärung zu 
verfügen.

Gerne beraten wir Sie rund 
um das Thema Patentbox und 
erhöhter steuerlicher Abzug für 
Forschungs- und Entwicklungs-
leistungen. Wir freuen uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme!

den. Wurde vor der Anwendung der Pat-
entbox ein erhöhter Abzug für For-
schungs- und Entwicklungsaufwände 
geltend gemacht, wird dies steuerlich im 
ersten Jahr der Patentbox korrigiert.
Die Höhe der steuerlichen Begünstigung 
ist kantonal verschieden. Auf Bundese-
bene findet keine Entlastung statt.

Erhöhte Abzüge für Forschungs- und 
Entwicklungsleistungen
Bei den erhöhten Abzügen für For-
schungs- und Entwicklungsleistungen 
wird es Unternehmen erlaubt, einen be-
stimmten Prozentsatz ihrer inländischen 
Aufwendungen für Forschung und Ent-
wicklung zusätzlich vom steuerbaren Er-
gebnis abzuziehen. Dadurch kann der 
Forschungs- und Entwicklungsaufwand 
also z.B. in St. Gallen zu 140% steuerlich 
abgezogen werden.

Für den erhöhten Abzug kommen nur For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten in 
Frage, die in der Schweiz stattfinden und 
umfassen:
• wissenschaftliche Grundlagenfor-

schung
• anwendungsorientierte Forschung
• die Entwicklung neuer Produkte, Ver-

fahren, Prozesse und Dienstleistungen
für Wirtschaft und Gesellschaft durch
Forschung und die Verwertung ihrer
Resultate (wissensbasierte Innovation)

Die meisten Kantone haben einen erhöh-
ten Abzug für Forschung und Entwicklung 
in ihr Steuergesetz aufgenommen. Auf 
Bundesebene kann hingegen kein erhöh-
ter Aufwand geltend gemacht werden.

Unter welchen Voraussetzungen wer-
den die Steuervergünstigungen ge-
währt?
Beide Steuervergünstigungen werden nur 
auf Antrag des Steuerpflichtigen gewährt. 
Darüber hinaus ist durch ausführliche 
und aussagekräftige Dokumentation zu 
belegen, welche Erträge und Aufwendun-
gen welchem Immaterialgut zuzurechnen 
sind und dies ist im Zuge der Steuererklä-
rung offenzulegen. Die Dokumentation ist 
insbesondere bei der Patentbox erforder-
lich. 

Welche Entlastungen sind in den  
Kantonen der Ostschweiz möglich?
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Pat-
entboxermässigungen sowie die zusätzli-
chen Abzugsmöglichkeiten ausgewählter 
Ostschweizer Kantone per 1. Januar 2020: 

Kanton Patentbox 
Ermässi-
gung

Zusätz-
licher 
Abzug 
für F&E

Schaffhausen 90% 25% 
(ab 6. Jahr)

St. Gallen 50% 40%

Graubünden 90% 50%

Appenzell 
Ausserrhoden

50% 50%

Thurgau 40% 30%

Hierbei ist allerdings zusätzlich zu beach-
ten, dass sämtliche steuerlichen Vergüns-
tigungen der Entlastungsbeschränkung 
unterliegen. Die kombinierte steuerliche 
Entlastung für die kantonale Gewinn-
steuer aus diesen und weiteren Elemen-
ten (wie zum Beispiel dem Step-Up aus 
einem früheren Steuerprivileg) darf einen 
gewissen Prozentsatz des steuerbaren 
Gewinns (kantonal unterschiedlich, je-
doch maximal 70%) nicht übersteigen. 
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